
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1995/2/23 94/06/0200
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.02.1995

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §68 Abs1;

VVG §1;

VVG §10 Abs2 Z1;

Rechtssatz

Der Umstand, daß ein Vollstreckungsverfahren mit Bescheid eingestellt wurde, ändert nichts an der Rechtskraft des

Titelbescheides bzw an der Möglichkeit, nach Wegfall des Vollstreckungshindernisses ein neues

Vollstreckungsverfahren einzuleiten.

Schlagworte

Rechtskraft Besondere Rechtsgebiete Baurecht Rechtskraft Umfang der Rechtskraftwirkung Allgemein Bindung der

Behörde
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